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BescheiddesBundesministeriumsfürGesundheit(BMG) vom 6. Oktober2022zum Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gemäß § 91 SGB V vom 15. September 2022 -
Änderung des Beschlusses vom 17. Dezember 2020 zur Änderung der Richtlinie zur Kinderon-
kologie (KiOn-RL) 

Hier: Ergebnis der Beratungen zurAufnahme hochschulisch ausgebildeter Pflegekräfte 

Sehr geehrter Herr Weiler, 

wir nehmen Bezug aufdie unter Nummer 3 des Bescheides des BMG vom 27. Mai 2021 erteilte 
und mit Bescheid vom 6. Oktober 2022 aufrecht erhaltene Auflage, die Aufnahme hochschulisch 

ausgebildeter Pflegekräfte in den Pflegedienst der pädiatrischen hämato-onkologischen Statio-
nen zu prüfenunddasBMG überdasErgebniszuunterrichten. 

InVorbereitung des Beschlusses vom 15. September 2022, der den Beschluss vom 17. Dezember 
2020 übereineÄnderungder Richtlinie zurKinderonkologie (KiOn-RL) insbesondere mit Blickauf 
dievom BMGam 27. Mai 2021beanstandetenRegelungengeänderthat/ hatderG-BAerstmals 
auch die aufden Einsatzvon Pflegefachfrauen und Pflegefachmännern im Pflegedienst von Zen-
tren fürdie pädiatrisch-hämato-onkologische Versorgung aufbauende Aufnahme hochschulisch 
ausgebildeter Pflegekräfte in den Pflegedienst entsprechender Stationen geprüft. Der Einsatz 
hochschulisch ausgebildeter Pflegekräfte aufpädiatrischen hämato-onkologischen Stationen ist 
im Ergebnis bereits in § 4 Absatz 4 Satz l Nummer 2 KiOn-RL vorgesehen worden. Demnach wird 
normiert, dassder Pflegedienst desZentrums aus Personen bestehen muss, denen die Erlaubnis 
zum Führender BerufsbezeichnungPflegefachfrau oder Pflegefachmann mit entsprechendem 
Hinweis aufden durchgeführten Vertiefungseinsatz "päd. iatrische Versorgung" erteilt wurde. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts nach § 91SGBV.Erwird gebildet von; 
Deutsche Krankenhausgesellschaft, Berlin . GKVSpitzenverband, Berlin . 
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Hierzu erläutern die Tragenden Gründen zum Beschluss Folgendes: 

„Nach dem Wortlaut im vorgenannten Paragraphen werden nunmehr auch hochschulisch 
ausgebildete Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner im Sinne von §§ 37 ff. PflBG erfasst 
und können im Pflegedienst eines Zentrums eingesetzt werden, soweit sie neben den Vo-
raussetzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 auch die Voraussetzungen nach Satz 2 
erfüllen.“ 

Auch in § 4 Absatz 4 Satz 9 KiOn-RL ist geregelt, dass Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner 
auch unabhängig von ihrem Vertiefungseinsatz im Pflegedienst des Zentrums eingesetzt werden 
können, soweit sie eine Weiterbildung gemäß den Buchstaben a), b) oder c) des vorgenannten 
Absatzes oder eine zu den Buchstaben a), b) oder c) gleichwertige Weiterbildung nach landes-
rechtlicher Regelung abgeschlossen haben. Dies unterstreicht die Berücksichtigung hochschu-
lisch ausgebildeter Pflegekräfte im Regelungsgefüge der KiOn-RL. Hierzu heißt es in den Tragen-
den Gründen: 

„Nach dem Wortlaut von Satz 9 können zudem auch hochschulisch ausgebildete Pflege-
fachfrauen und Pflegefachmänner im Sinne von §§ 37 ff. PflBG im Pflegedienst eines Zent-
rums eingesetzt werden, soweit sie eine Weiterbildung im Sinne von Buchstabe a) bis c) 
oder einer vergleichbaren Weiterbildung nach einer landesrechtlichen Regelung im Sinne 
von Buchstabe d) abgeschlossen haben. 

Mit Blick auf die mit Bescheid des BMG vom 6. Oktober 2022 aufrecht erhaltene o.g. Auflage hat 
der G-BA die Fragestellung erneut geprüft, im Ergebnis jedoch keinen diesbezüglichen weiteren 
Konkretisierungsbedarf festgestellt, da er die Möglichkeit, hochschulisch ausgebildete Pflege-
kräfte im Pflegedienst der pädiatrischen hämato-onkologischen Stationen zu berücksichtigen, in 
der KiOn-RL bereits hinreichend abgebildet sieht. 

Für Rückfragen stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung. 

Karin Maag 
Vorsitzende des Unterausschusses Qualitätssicherung 
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